
  

An den Eigenbetrieb 
Stadtentwässerung Lehrte 
Germaniastraße 5 
31275 Lehrte 
Fax: 05132/5005-605 
E-Mail: Gartenwasser@se-lehrte.de  
 

Fertigmeldung über den ...  
 

Einbau/Austausch eines fest eingebauten Trinkwasser-Zwischenzählers 
 

Anschluss eines vorgeschraubten Zapfhahnzählers 
 
Der Zähler wurde eingebaut in: 
 
           31275 Lehrte 
Straße des Objektes/Zählereinbau    Hs.-Nr.    PLZ und Ort 

 
 
 Name und Vorname des Eigentümers/Kunden/Gebührenzahlers    E-Mail  

 
 
Straße und Hausnummer     PLZ und Ort  Telefon (für Rückfragen) 

 
 
Kundennummer bei der Stadtwerke Lehrte GmbH (soweit bekannt) 

 
Hinweise: 
 
Bestätigung des Eigentümers/Nutzers  
Wir versichern, dass beim Einbau des privaten Trinkwasser-Zwischenzählers die Verordnung über All-
gemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser und behördlichen Bestimmungen sowie die aner-
kannten Regeln der Technik beachtet worden sind, bzw. beim Einsatz eines Zapfhahnzählers, dass die-
ser Zähler an der Außenzapfstelle auf dem o.g. Grundstück ordnungsgemäß angeschlossen wurde.  
 

 

Zusätzliche Angaben zum neuen Zähler (bitte Foto beifügen) 
 
                
Nummer des neuen Zwischenzählers   Datum Zählereinbau  
 
 
                
Zählerstand neuer Zwischenzähler    Jahr der Eichung  
 
 
               
Zählernummer des zugehörigen Hauptwasserzählers  Zählerstand des Hauptwasserzählers 
 

 
               
Datum      Unterschrift des Eigentümers und Stempel/Unterschrift der ausführenden Firma 
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Einbau eines Trinkwasserzählers-Zwischenzählers für die Gartenbewässerung 
 
Hinweise: 
Die Abwassermenge – und somit auch die Abwassergebühr – kann grundsätzlich durch den Einbau eines sogenannten 
Gartenwasserzählers, um den darüber gemessenen Verbrauch, reduziert werden. Rechtsgrundlage für den Einbau 
und die Abrechnung über diesen Trinkwasser-Zwischenzähler sind im Wesentlichen die § 12 AVBWasserV vom 
20.06.1980 sowie der § 14 I Zi�er 4 der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung der Stadt Lehrte vom 14.12.1994. 
 
Bitte beachten Sie folgende unumgängliche Regelungen für den Einbau: 
 

- Es dürfen nur geeichte Trinkwasser-Zwischenzähler eingebaut werden. Den Einbau des Zwischenzählers veranlasst 
der Gebührenpflichtige auf seine Kosten.  
 

- Die Zwischenzähler sind dem Eichgesetz entsprechend nach 6 Jahren, gerechnet vom Baujahr des Zwischenzählers, 
nachzueichen oder auszutauschen.   
 

- Der Zwischenzähler ist nach den anerkannten Regeln der Technik mit einem Rückflussverhinderer fest zu installie-
ren.  
 

- Denken Sie daran, Ihre Bewässerungseinrichtung mit einer Entleerung zu versehen, wenn Einrichtungen oder Lei-
tungsteile nicht frostfrei verlegt sind.  
 

- Ein Zapfhahnzähler ist an der Wasserentnahmestelle fest einzubauen. Dieser Zähler muss über eine Entleerungsfunk-
tion verfügen, wenn der Zähler nicht frostfrei angebracht werden kann. Mit dem Abschrauben des Zählers vor Ende der 
Eichgültigkeit ist die Berücksichtigung nicht mehr zulässig. 
 

- Nach Neueinbau/Wechsel des Zwischenzählers ist dieser bei der Stadtentwässerung mit dem beigefügten Vordruck 
anzumelden.  
 

- Den ausgebauten Zwischenzähler bitte erst dann entsorgen, wenn der Verbrauch im Abwassergebührenbescheid ab-
gesetzt und keine Unstimmigkeiten festgestellt wurden.  
 

- Der Zählerstand des Zwischenzählers wird im Rahmen der turnusmäßigen Ablesung miterfasst und muss bis zum 02. 
Januar des Folgejahres bei der Stadtwerke Lehrte GmbH eingegangen sein. Sollten Sie einen Antrag auf Absetzung 
nach § 14 I Zi�er 4 der o.g. Satzung stellen müssen, so muss dieser innerhalb eines Monats nach Ablauf des Kalender-
jahres bei der Stadtentwässerung eingereicht werden.  
 

- Verbrauchsdaten eines nicht mehr in der Eichfrist befindlichen Zwischenzählers werden für die Absetzung von der 
Abwassergebührenerhebung nicht mehr berücksichtigt.  
 

- Mir ist bekannt, dass diese zusätzliche Trinkwasserzähler von der Stadtentwässerung Lehrte auf die fach- und sach-
gerechte Benutzung stichprobenartig kontrolliert werden. 
 
 
Bei weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich bitte an: 
 
Stadtentwässerung Lehrte 
Germaniastraße 5 
31275 Lehrte 
Telefon: 05132 / 5005-601 
Telefax:  05132 / 5005-605 
E-Mail: gartenwasser@se-lehrte.de 
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